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Einleitung 

Die Grenze des hinnehmbaren Risikos zu bestimmen, ist die wesentliche und 
dringende Aufgabe des Risikoverwaltungsrechts.1 Wo diese Grenze liegt, ist je-
doch weithin offen.  Das gilt auch für den Mittelpunkt dieser Arbeit, die Zuweisung 
von Entwicklungsrisiken. Mit diesem Begriff,  der seinen Ursprung im Produkthaf-
tungsrecht hat, werden Schadenspotentiale jenseits des menschlichen Erkenntnis-
vermögens gekennzeichnet: Daß einem bestimmten Verhalten ein Risiko anhaftet, 
das sich zu einer Gefahr verdichtet und gegebenenfalls erst im Laufe der Zeit in 
einem Schaden niederschlägt, war zum Zeitpunkt der Verursachung objektiv nicht 
vorhersehbar. 

Optimale Vorsorge, die jeglichen Schaden ausschließt, kann niemand, auch das 
Recht nicht, garantieren. Verzichtet eine Gesellschaft nicht völlig auf technische 
und wissenschaftliche Entwicklungen, sind Schäden nicht zu vermeiden.2 Wer 
trägt nun das Risiko dieser Risikoentscheidungen?3 Wem soll das Risiko des Er-
kenntnisfortschritts  aufgebürdet werden? Diese Fragen drängen sich insbesondere 
bei unerkennbaren Risiken auf. Sie sind dabei keineswegs auf wenige, als beson-
ders innovativ geltende Felder der Wissenschaft und Technik wie die Gentechnik 
beschränkt, können dort aber vermehrt auftreten. Die sich ständig steigernde Tech-
nisierung aller Lebensbereiche bildet den Nährboden der Risikogesellschaft. Ein 
beliebiges Produkt kann unerkennbare Fehler aufweisen, eine Anlage kann erst zu 
spät als gefahrlich identifizierte Emissionen verursachen, eine Chemikalie oder ein 
Arzneimittel sich plötzlich als gesundheits- oder umweltschädlich herausstellen. 

Verwirklicht sich das einem bestimmten Verhalten zurechenbare - ausgeklam-
mert seien deshalb Summations- und Distanzschäden - , jedoch nicht erkennbare 
Umweltrisiko, streitet das Verursacherprinzip  als Kernprinzip des Umweltrechts 
scheinbar unabweisbar für eine unbegrenzte Verantwortlichkeit des Verursachers. 
Denkbar ist in diesem Fall jedoch ebenfalls eine wenigstens kostenmäßige Privile-
gierung des Verursachers als Verhaltensverantwortlichem. Diese beiden Möglich-
keiten eröffnet  die Richtlinie über die Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanie-
rung von Umweltschäden4 den Mitgliedstaaten. Die entsprechende Regelung in 

1 Vgl. Wahl/Appel,  Prävention und Vorsorge - von der Staatsaufgabe zur rechtlichen Aus-
gestaltung, in: Wahl (Hrsg.), Prävention und Vorsorge, 1995, S. 1 (101). 

2 Auch der Verzicht auf Innovationen wäre selbst wieder riskant, näher Wildavsky,  Search-
ing for safety, 1988, S. 17 ff.,  189 ff.;  ders.,  American Scientist 67 (1979), S. 32. 

3 Begriffsprägend  für staatliche Entscheidungen im Bereich der Gefahrenabwehr  oder Ri-
sikovorsorge unter kognitiver Unsicherheit Di Fabio,  Risikoentscheidungen im Rechtsstaat, 
1994. 

3 Lübbecke 
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Art. 8 Abs. 4 lit. b) der Umwelthaftungsrichtlinie bildet den Anlaß dieser Unter-
suchung und steckt ihren Rahmen ab.5 Die Richtlinie statuiert, wie noch näher zu 
zeigen sein wird, eine ordnungsrechtliche Wiederherstellungspflicht  bei ökologi-
schen Schäden, welche die Schutzgüter der Richtlinie (Gewässer, Boden, biologi-
sche Vielfalt) betreffen.  Im Zuge dieser Konzeption wurde das zivilrechtliche Haf-
tungsproblem „Entwicklungsrisiko" in das Ordnungsrecht transformiert.  Eine Pri-
vilegierung des Störers bei Entwicklungsrisiken ist hingegen im deutschen Verwal-
tungsrecht bisher nicht als Ausnahme normiert worden, wenngleich die Frage der 
Behandlung unerkennbarer Risiken hier nicht neu ist. Daß die polizeirechtliche 
Verhaltensverantwortlichkeit die Erkennbarkeit der Schadenseignung des Handelns 
voraussetzt, wurde bereits in der Diskussion über die Altlastenproblematik in den 
achtziger Jahren postuliert.6 

Obwohl sich die vorliegende Arbeit der Zurechnung des Entwicklungsrisikos im 
öffentlichen  Recht widmet, ist ein Seitenblick auf die Haftungsnormen des Zivil-
rechts im Rahmen der Fragestellung nicht nur unvermeidlich, sondern ermöglicht 
auch Rückschlüsse auf die öffentlich-rechtliche  Thematik. Das Privatrecht hat sich 
mit dem Problem der Zuweisung des Entwicklungsrisikos vielfach auseinanderset-
zen müssen. Eine breite Diskussion hat sich an der Regelung des Entwicklungsrisi-
kos in der Produkthaftungsrichtlinie 7 und an der Umsetzung in § 1 Abs. 2 Nr. 5 
ProdHaftG entzündet. Sie sieht eine Freistellung der Produzenten vor. Entwick-
lungsrisiken werden dagegen von der Haftung umfaßt im Arzneimittelgesetz, im 
Gentechnikgesetz sowie im Umwelthaftungsgesetz. Im Zivilrecht dominiert indes 
die Ausgleichsfunktion zwischen privaten Interessen, in neuerer Zeit auch die Prä-
ventivwirkung einer strengen Haftung. Diese verschiedenen Haftungsgründe müs-
sen berücksichtigt werden, wenn Folgerungen für das Ordnungsrecht gezogen wer-
den. 

Wegen der Umsetzungsoption in der Umwelthaftungsrichtlinie muß der Gesetz-
geber nun eine Entscheidung über die Zurechnung des Entwicklungsrisikos bei 
Umweltschäden treffen.  Aus diesem Grund zielt die Untersuchung auf einen adä-
quaten Umgang mit dem Entwicklungsrisiko im Umwelt- und Technikrecht, der in 

4 Richtlinie 2004/35/EG vom 21. April 2004, ABl. EG L 143 vom 30.4. 2004, S. 56. 
5 Art. 8 Abs. 4 lit. b) lautet: „Die Mitgliedstaaten können zulassen, dass der Betreiber die 

Kosten der gemäß dieser Richtlinie durchgeführten  Sanierungstätigkeiten nicht zu tragen hat, 
sofern er nachweist, dass er nicht vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt hat und dass der Um-
weltschaden verursacht wurde durch" . . . ,,b) eine Emission oder eine Tätigkeit oder jede Art 
der Verwendung eines Produkts im Verlauf einer Tätigkeit, bei denen der Betreiber nachweist, 
dass sie nach dem Stand der wissenschaftlichen und technischen Erkenntnisse zum Zeitpunkt, 
an dem die Emission freigesetzt oder die Tätigkeit ausgeübt wurde, nicht als wahrscheinliche 
Ursache von Umweltschäden angesehen wurden." 

6 Ausführlich  Brandner,  Gefahrenerkennbarkeit  und polizeirechtliche Verhaltensverant-
wortlichkeit, 1990. 

7 Richtlinie 85/374/EWG zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften  der 
Mitgliedstaaten über die Haftung für fehlerhafte  Produkte vom 25. 7. 1985, ABl. EG L 21 
vom 7. 8. 1985, S. 29. 
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der Zurechnungsfrage  gipfelt. Dem muß eine Systematisierung und Einordnung 
dieser besonderen Form des Risikos in die verwaltungsrechtliche Dogmatik vor-
hergehen. Im Zentrum stehen danach der Entwurf und die Begründung eines Mo-
dells der Risiko- und Lastenteilung zwischen dem Verursacher und der Allgemein-
heit anhand des objektiv verfügbaren  Wissens. Die Kosten ökologischer Schäden 
muß der Verursacher danach nicht tragen, wenn das Schadenspotential seines Ur-
sachenbeitrags zum Zeitpunkt seines Handelns objektiv unerkennbar war. 

Grundlage der Zurechnung des Entwicklungsrisikos ist die Einsicht, daß Unge-
wißheit und Nichtwissen nicht Eigenschaften eines Stoffes,  einer Tätigkeit oder 
einer Anlage sind, sondern ein Problem der Begrenztheit der Selbstbeobachtungs-
möglichkeiten.8 Diese Begrenztheit gilt für den Verursacher, aber gleichermaßen 
für die Verwaltung, den Gesetzgeber sowie die Gesellschaft insgesamt. Die Gren-
zen des menschlichen Erkenntnisvermögens9 markieren letztlich die Grenzen des 
Rechts. Daraus folgt, daß auch die Möglichkeiten des Rechts beleuchtet werden 
müssen, wie mehr Wissen über Risiken gewonnen und verbreitet werden kann. Al-
lein die verbesserte Generierung und Verarbeitung von Risikowissen kann Schäden 
aus Entwicklungsrisiken vorbeugen. 

3* 

8 Vgl. Ladern  Das Umweltrecht der Wissensgesellschaft, 1995, S. 195. 
9 Siehe die Formulierung des BVerfG zum Restrisiko, E 49, 89 (143) - Kalkar. 


